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Gesetz

vom 12. Dezember 2007

zur Anpassung des Gesetzes über den Schutz
der Kulturgüter an die Neugestaltung des Finanzausgleichs
und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf den Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2003 zur Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA);

gestützt auf das Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 über den Finanz- und Las-
tenausgleich (FiLaG);

gestützt auf das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die Schaffung und
Änderung von Erlassen zur Neugestaltung des Finanzausgleichs zwischen Bund
und Kantonen (NFA);

gestützt auf das Gesetz vom 12. Juni 2007 zur Anpassung gewisser Bestim-
mungen der kantonalen Gesetzgebung an die Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrates vom 8. Oktober 2007;

Auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Gesetz vom 7. November 1991 über den Schutz der Kulturgüter (SGF 482.1)
wird wie folgt geändert:

Art. 14 Abs. 3 (neu)
3 Der Entscheid über die Subventionsgewährung kann auf der Grundla-
ge von mehrjährigen Verpflichtungskrediten gemäss der Gesetzgebung
über die Subventionen getroffen werden.

Inkrafttreten:

..............................
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Art. 15 Abs. 2
2 Die finanzielle Unterstützung des Staates kann von der Gewährung ei-
ner Subvention durch die Gemeinde oder Dritte abhängig gemacht wer-
den.

Art. 16 Abs. 3 (neu)
3 Der Betrag der finanziellen Unterstützung für die Erhaltung und Res-
taurierung, die den vom Bund festgesetzten Zielen entsprechen, wird
aufgrund der Globalbeträge festgelegt, die im Rahmen einer Programm-
vereinbarung gewährt werden.

Art. 2
1 Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit der NFA in Kraft. Der Staatsrat setzt das Da-
tum fest.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem
Finanzreferendum.

Der Präsident: Die Generalsekretärin:

J. MORAND M. ENGHEBEN


